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Gesetz
vom 25. Oktober 2000

über die Abänderung der Strafprozessordnung

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich
Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Die Strafprozessordnung vom 18. Oktober 1988, LGBl. 1988 Nr. 62,
in der Fassung des Gesetzes vom 22. Oktober 1998, LGBl. 1998 Nr. 174,
wird wie folgt abgeändert:

§ 97a Abs. 1, 3, 4 und 5

1) Besteht der Verdacht der unrechtmässigen Bereicherung und ist
anzunehmen, dass diese Bereicherung nach § 20 StGB abgeschöpft wer-
den wird, oder besteht der Verdacht, dass Vermögenswerte der Verfü-
gungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder aus einer
mit Strafe bedrohten Handlung herrühren, und ist anzunehmen, dass
diese Vermögenswerte nach § 20b StGB für verfallen zu erklären sein
werden, so hat das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft zur Siche-
rung der Abschöpfung der Bereicherung oder des Verfalls insbesondere
nachstehende Anordnungen zu treffen, wenn zu befürchten ist, dass
andernfalls die Einbringung gefährdet oder wesentlich erschwert würde:
1. die Pfändung, Verwahrung und Verwaltung von beweglichen körper-

lichen Sachen, einschliesslich der Hinterlegung von Geld,
2. das gerichtliche Verbot der Veräusserung oder Verpfändung beweg-

licher körperlicher Sachen,
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3. das gerichtliche Verbot der Verfügung über Guthaben oder sonstige
Vermögenswerte,

4. das gerichtliche Verbot der Veräusserung, Belastung oder Verpfän-
dung von Grundstücken oder Rechten, die im Grundbuch eingetra-
gen sind.

Durch das Verbot gemäss Ziff. 3 erwirbt der Staat an den Guthaben und
sonstigen Vermögenswerten ein Pfandrecht, welches anderen Pfandrech-
ten vorgeht, sofern deren gutgläubiger Erwerb und die Erbringung einer
gleichwertigen Gegenleistung nicht glaubhaft gemacht werden kann.

3) In der Anordnung kann ein Geldbetrag bestimmt werden, durch des-
sen Erlag die Vollziehung der Anordnung gehemmt wird. Nach dem Erlag
ist die Anordnung auf Antrag des Betroffenen insoweit aufzuheben. Der
Geldbetrag ist so zu bestimmen, dass darin die voraussichtliche Abschöp-
fung der Bereicherung oder der voraussichtliche Verfall Deckung findet.

4) Das Gericht hat die Dauer, für welche die Anordnung getroffen
wird, zu befristen. Diese Frist kann auf Antrag verlängert werden. Sind seit
der erstmaligen Anordnung zwei Jahre vergangen, ohne dass Anklage er-
hoben oder Antrag im selbständigen objektiven Verfahren nach § 356 ge-
stellt wurde, so sind weitere Fristverlängerungen für jeweils ein weiteres
Jahr nur mit Zustimmung des Obergerichtes zulässig.

5) Die Anordnung ist aufzuheben, sobald die Voraussetzungen ihrer
Erlassung weggefallen sind, insbesondere auch wenn anzunehmen ist,
dass die Abschöpfung der Bereicherung oder der Verfall unterbleiben
werde oder die gemäss Abs. 4 festgesetzte Befristung abgelaufen ist.

§ 239 Abs. 2

2) Beschwerden gegen die Verhaftung, Verlängerung der Haft, gegen
ungebührliche Behandlung des Verhafteten oder gegen die Aufhebung
der Haft (Haftbeschwerden) sind als dringlich zu behandeln und vom
Obergerichtspräsidenten als Einzelrichter zu erledigen; falls sich die
Beteiligten mit der Entscheidung des Präsidenten des Obergerichtes nicht
zufrieden geben, können sie verlangen, dass das Obergericht als Kolle-
gium über ihre Beschwerden entscheidet.

§ 240 Ziff. 3 und 4
3. von allen Personen, welche durch eine Ordnungs- oder Beugestrafe

nach §§ 52 und 96 Abs. 2 betroffen werden;
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4. in allen übrigen Fällen, in denen nicht die Beschwerde an den Obersten
Gerichtshof ausgeschlossen ist und keine gleichlautenden Entschei-
dungen gemäss § 238 Abs. 3 vorliegen.

§ 249 Abs. 1, 3 und 4

1) Wenn der Verurteilte eine über ihn verhängte Geldstrafe nicht un-
verzüglich nach Eintritt der Rechtskraft erlegt, ist er schriftlich aufzufor-
dern, die Strafe binnen vierzehn Tagen zu zahlen, widrigens sie zwangs-
weise eingetrieben werde. Gleiches gilt für die Abschöpfung der Berei-
cherung nach § 20 StGB.

3) Ersatzfreiheitsstrafen sind wie andere Freiheitsstrafen zu vollziehen.
Der Vollzug hat jedoch zu unterbleiben, soweit der Verurteilte die aus-
ständige Geldstrafe erlegt oder durch eine unbedenkliche Urkunde nach-
weist, dass sie bezahlt ist. Darauf ist in der Strafvollzugsanordnung und in
der Aufforderung zum Strafantritt hinzuweisen.

4) Für Bussen gelten die Abs. 1 bis 3 sinngemäss.

§ 250

1) Wenn die unverzügliche Zahlung einer Geldstrafe oder eines Geld-
betrages nach § 20 StGB den Zahlungspflichtigen unbillig hart träfe, hat
der Vorsitzende auf Antrag durch Beschluss einen angemessenen Auf-
schub zu gewähren.

2) Der Aufschub darf jedoch
1. bei Zahlung der ganzen Strafe oder des gesamten Geldbetrages nach

§ 20 StGB auf einmal oder bei Entrichtung einer 180 Tagessätzen nicht
übersteigenden Strafe in Teilbeträgen nicht länger sein als ein Jahr,

2. bei Entrichtung einer 180 Tagessätzen übersteigenden Strafe in Teil-
beträgen nicht länger als zwei Jahre und

3. bei Entrichtung einer nicht in Tagessätzen bemessenen Geldstrafe
oder eines Geldbetrages nach § 20 StGB in Teilbeträgen nicht länger
als fünf Jahre.

3) In die gewährte Aufschubsfrist werden Zeiten, in denen der Zah-
lungspflichtige auf behördliche Anordnung angehalten worden ist, nicht
eingerechnet. Leistet der Zahlungspflichtige zur Schadloshaltung oder
Genugtuung eines durch die strafbare Handlung Geschädigten Zahlungen,
so ist dies bei der Entscheidung über einen Antrag auf Aufschub angemes-
sen zu berücksichtigen. Mit Rücksicht auf Entschädigungszahlungen, die
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innerhalb der zur Zahlung der Geldstrafe oder des Geldbetrages nach § 20
StGB gewährten Frist geleistet werden, kann der Aufschub angemessen,
längstens aber um ein weiteres Jahr verlängert werden.

4) Die Entrichtung einer Geldstrafe oder eines Geldbetrages nach
§ 20 StGB in Teilbeträgen darf nur mit der Massgabe gestattet werden,
dass alle noch aushaftenden Teilbeträge sofort fällig werden, wenn der
Zahlungspflichtige mit mindestens zwei Ratenzahlungen in Verzug ist.

5) Gegen den Beschluss des Vorsitzenden steht dem Zahlungspflich-
tigen und dem Ankläger die Beschwerde an das Obergericht zu, wider
dessen Entscheidung ein weiterer Rechtszug ausgeschlossen ist.

6) Für die Bezahlung von Bussen gelten die Abs. 1 bis 5 sinngemäss
mit der Massgabe, dass ihre Entrichtung in Teilbeträgen ein Jahr nicht
übersteigen darf.

§ 251

1) Über die nachträgliche Strafmilderung, die Neubemessung des Ta-
gessatzes sowie die Änderung der Entscheidung über die Abschöpfung
der Bereicherung oder den Verfall (§ 31a StGB) entscheidet das Gericht,
das in erster Instanz erkannt hat, auf Antrag oder von Amtes wegen nach
Erhebung der für die Entscheidung massgebenden Umstände mit Be-
schluss.

2) Gegen den Beschluss nach Abs. 1 steht dem Verurteilten und dem
Ankläger die Beschwerde an das Obergericht zu. Ein weiterer Rechtszug
findet nicht statt.

3) Wenn der Zweck der Entscheidung nach Abs. 1 sonst ganz oder
teilweise vereitelt werden könnte, hat das Gericht den Vollzug der Strafe,
der Abschöpfung der Bereicherung oder des Verfalls bis zur Rechtskraft
seiner Entscheidung vorläufig zu hemmen oder zu unterbrechen, es sei
denn, dass ihm ein offenbar aussichtsloser Antrag vorliegt.

§ 253 Abs. 1

1) Ist der Verfall oder die Einziehung von Vermögenswerten oder Ge-
genständen ausgesprochen und befinden sich diese nicht bereits in gericht-
licher Verwahrung, so ist der Verurteilte oder sonst Betroffene (§ 354) vom
Strafgericht schriftlich aufzufordern, sie binnen vierzehn Tagen zu erlegen
oder dem Gericht die Verfügungsmacht zu übertragen, widrigenfalls
zwangsweise vorgegangen werden würde. Kommt der Verfügungsberech-
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tigte dieser Aufforderung nicht nach, sind ihm die Gegenstände und Ver-
mögenswerte im Exekutionswege abzunehmen.

§ 253a

1) Bei Auslandstaten kann die Regierung mit dem Tatortstaat eine Ver-
einbarung über die Teilung von abgeschöpften, verfallenen oder eingezoge-
nen Vermögenswerten treffen und in diese Vereinbarung insbesondere
auch Auflagen über die Verwendung der Vermögenswerte aufnehmen.

2) Für den Vollzug ist die Regierung zuständig.

§ 255

Mit dem Tod des Verurteilten erlischt die Verbindlichkeit zur Zah-
lung von Geldstrafen, soweit sie noch nicht vollzogen worden sind. Dies
gilt dem Sinne nach für Bussen und den Verfallsersatz.

§ 305 Abs. 3

3) Die Verpflichtung zum Ersatze der Kosten trifft jedoch den rechts-
kräftig Verurteilten nur für seine Person; sie geht nicht auf die Erben
über. Von mehreren Mitbeteiligten ist jeder einzelne zur Tragung derje-
nigen Kosten zu verurteilen, welche durch seine Verpflegung in der Un-
tersuchungshaft, seine Verteidigung, den Strafvollzug oder durch beson-
dere, nur bei ihm eingetretene Ereignisse oder durch sein besonderes
Verschulden entstanden sind. Zur Bezahlung aller anderen Kosten des
Strafverfahrens sind sämtliche Mitschuldige und Teilnehmer zur unge-
teilten Hand zu verurteilen, sofern das Gericht nicht besondere Gründe
findet, eine Beschränkung dieser Haftung eintreten zu lassen.

§ 353

1) Über die Abschöpfung der Bereicherung, den Verfall, die Einzie-
hung und andere vermögensrechtliche Anordnungen der strafrechtlichen
Nebengesetzgebung ist im Strafurteil zu entscheiden, soweit in diesem
Abschnitt oder in anderen Gesetzen nichts anderes bestimmt wird.

2) Wenn die Ergebnisse des Strafverfahrens weder an sich noch nach
Durchführung einfacher zusätzlicher Erhebungen ausreichen, um über die
im Abs. 1 angeführten vermögensrechtlichen Anordnungen verlässlich
urteilen zu können, kann ihr Ausspruch durch Beschluss einer gesonderten
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Entscheidung (§§ 356, 356a) vorbehalten bleiben, ausser welchem Falle eine
solche Anordnung wegen der betroffenen Vermögenswerte oder Gegen-
stände nicht mehr zulässig ist.

3) Die Entscheidung über vermögensrechtliche Anordnungen steht,
ausser im Fall des § 356a, dem Ausspruch über die Strafe gleich und kann
zugunsten und zum Nachteil des Verurteilten oder des sonst von der An-
ordnung Betroffenen (§ 354) mit Berufung angefochten werden.

§ 354

1) Personen, die ein Recht auf die vom Verfall oder von der Einzie-
hung bedrohten Vermögenswerte oder Gegenstände haben oder ein
solches Recht geltend machen, die für Geldstrafen oder für die Kosten
des Strafverfahrens haften oder die, ohne selbst beschuldigt oder ange-
klagt zu sein, von der Abschöpfung der Bereicherung, vom Verfall oder
von der Einziehung bedroht sind, sind zur Schlussverhandlung zu laden.
Sie haben in der Schlussverhandlung und im nachfolgenden Verfahren,
soweit es sich um die Entscheidung über diese vermögensrechtlichen
Anordnungen handelt, die Rechte des Beschuldigten. Wenn den Betrof-
fenen die Vorladung zugestellt wurde, kann auch in ihrer Abwesenheit
verhandelt und entschieden werden.

2) Machen die in Abs. 1 erwähnten Personen ihr Recht erst nach
Rechtskraft der Entscheidung über den Verfall oder die Einziehung gel-
tend, so steht es ihnen frei, ihre Ansprüche auf den Gegenstand oder
dessen Kaufpreis (§ 253) binnen dreissig Jahren nach der Entscheidung
gegen das Land im Zivilrechtsweg geltend zu machen.

§ 356

1) Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, dass die Vor-
aussetzungen der Abschöpfung der Bereicherung (§ 20 StGB), des Ver-
falls (§ 20b StGB) oder der Einziehung (§ 26 StGB) gegeben seien, ohne
dass hierüber in einem Strafverfahren oder in einem auf Unterbringung
in einem der in den §§ 21 bis 23 StGB genannten Anstalten gerichteten
Verfahren entschieden werden kann, so hat der Ankläger einen selbstän-
digen Antrag auf Erlassung einer solchen vermögensrechtlichen Anord-
nung zu stellen.

2) Über einen Antrag auf Abschöpfung der Bereicherung oder auf
Verfall hat das Gericht, welches für die Verhandlung und Urteilsfällung
wegen jener Tat, die die Anordnung begründen soll, zuständig war oder
wäre, in einem selbständigen Verfahren nach öffentlicher mündlicher
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Verhandlung durch Urteil zu entscheiden. Hat das Kriminalgericht oder
das Schöffengericht über die Tat geurteilt, die die Anordnung begründen
soll, oder die Entscheidung vorbehalten (§ 353 Abs. 2), so ist dessen
Vorsitzender als Einzelrichter zuständig.

3) Über einen Antrag auf Einziehung hat der Einzelrichter in einem
selbständigen Verfahren nach öffentlicher mündlicher Verhandlung in
der Regel (§ 356a) durch Urteil zu entscheiden. Die Bestimmungen über
die Schlussverhandlung bei strafbaren Handlungen, für die keine sechs
Monate übersteigende Freiheitsstrafe angedroht ist, sowie § 354 sind dem
Sinne nach anzuwenden.

4) Das Urteil kann in sinngemässer Anwendung des Hauptstückes
über die Rechtsmittel zugunsten und zum Nachteil des Betroffenen mit
Berufung angefochten werden; § 354 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 356a

1) Über einen Antrag auf Einziehung in einem selbständigen Verfah-
ren kann der Einzelrichter nach Anhörung des Anklägers und der Be-
troffenen (§ 354) durch Beschluss entscheiden, wenn der Wert des von
der Einziehung bedrohten Gegenstandes 2 000 Franken nicht übersteigt
oder es sich um einen Gegenstand handelt, dessen Besitz allgemein ver-
boten ist. Sofern der Aufenthaltsort des Betroffenen im Ausland liegt
oder ohne besonderen Verfahrensaufwand nicht feststellbar ist, kann von
dessen Anhörung abgesehen werden.

2) Gegen einen Beschluss nach Abs. 1 steht dem Betroffenen und dem
Ankläger die Beschwerde an das Obergericht zu. Die Beschwerde ist
dem Gegner mit dem Bedeuten mitzuteilen, dass er binnen vierzehn
Tagen eine Gegenausführung überreichen könne.

II.

Übergangsbestimmung

Ist in einem Verfahren noch das materielle Recht anzuwenden, das
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 25. Oktober 2000 über die Ab-
änderung des Strafgesetzbuches in Geltung gestanden war, so sind die
Bestimmungen dieses Gesetzes dennoch in Anwendung zu bringen,
soweit diese für den Angeklagten günstiger sind als die bisherigen straf-
verfahrensrechtlichen Vorschriften. Wird das in erster Instanz gefällte
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Urteil durch ein Rechtsmittelgericht aufgehoben und die Strafsache zur
neuerlichen Verhandlung und Urteilsfällung an eine Unterinstanz zu-
rückverwiesen, so gelten für das erneuerte Verfahren uneingeschränkt die
Bestimmungen dieses Gesetzes.

III.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

gez. Hans-Adam

gez. Dr. Mario Frick
Fürstlicher Regierungschef


